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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten 
 
GB1 Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und 
Geodaten 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Frank Meyer 
563-4396 
563-4823 
geschaeftsbereich-1@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

11.05.2021 
 
VO/0749/21 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

16.06.2021 Hauptausschuss Entscheidung 
17.06.2021 Rat der Stadt Wuppertal ---------------------------------------------
----- 
 

Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW vom 05.04.2021 zur Motivation von Unternehmen zu einem 
Mobilitätskonzept 

 
Grund der Vorlage 
 
Bürgerantrag nach § 24 GO NRW „zur Motivation von Unternehmen zu einem 
Mobilitätskonzept und Schaffung der rechtlichen Grundlage zur Nutzung der frei werdenden 
Stellplätze durch Anwohner“ 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Bürgerantrag nach § 24 GO wird abgelehnt. 
 

 
 
Unterschrift 
 
Meyer 
 
 
 
Begründung 
 

Der Antrag wird abgelehnt, da selbiger in der Sache erledigt und bereits geübte Verwal-

tungspraxis ist. 
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Die Verwaltung kooperiert bereits seit der B7-Sperrung für die Realisierung des Projektes 

Döppersberg im Jahre 2014 mit den Eigentümern/-innen größerer privater Stellplatzanlagen 

mit dem Ziel, den Parkdruck im öffentlichen Raum zu mindern und privat genutzte Stellplätze 

außerhalb von Betriebs- und Öffnungszeiten für eine eingeschränkte Öffentlichkeit (mit ent-

sprechender Genehmigung des Eigentümers) zur Verfügung zu stellen. 

 

Da es sich hierbei um zivilrechtliche Vereinbarungen zwischen potentiellen Nutzern/-innen 

und den Flächeneigentümern/-innen handelt, kann die Verwaltung nur Impulsgeber 

sein. Konkrete Lösungsansätze sind maßgeblich vom Entgegenkommen der Flächeneigen-

tümer abhängig, die Konditionen für die Bereitstellung entsprechender Flächen sind grund-

sätzlich frei verhandelbar. Hingegen gibt es keine Möglichkeit, die Grundstückseigentümer/-

innen zur Bereitstellung ihrer Flächen zu verpflichten. 

 

Erst vor kurzem hat die Verwaltung aufgrund des enormen Parkdrucks wieder zwei Flächen-

eigentümer im Bereich Kluser Höhe / Elberfelder Südstadt angeschrieben: ein Eigentümer 

hat abgelehnt, der andere hat bis jetzt nicht geantwortet. 

 
 

 
Anlagen 
01 Bürgerantrag von Herrn Dr. Blaschke vom 05.04.2021 
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